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Festlegungen 
des Vorsitzenden des Staatsrates 

der Deutschen Demokratischen Republik 
zur Durchführung des Beschlusses des Staatsrates 

über eine allgemeine Amnestie 
aus Anlaß des 38. Jahrestages der Gründung 

der Deutschen Demokratischen Republik

1. Die allgemeine Amnestie aus Anlaß des 38. Jahrestages der 
Gründung der Deutschen Demokratischen Republik gilt 
für Personen, die vor dem 7. Oktober 1987 zu Strafen mit 
Freiheitsentzug oder zu Strafen ohne Freiheitsentzug 
rechtskräftig verurteilt worden sind.

2. Personen, die zu Strafen mit Freiheitsentzug verurteilt 
worden sind, werden aus dem Strafvollzug entlassen. Stra
fen sind nicht zu vollstrecken, wenn der Vollzug noch nicht 
begonnen wurde.
Strafen ohne Freiheitsentzug (Verurteilung auf Bewäh
rung, öffentlicher Tadel und Geldstrafe als Haupt- oder 
Zusatzstrafe) werden erlassen, soweit sie noch nicht ver
wirklicht sind.
Andere Zusatzstrafen sowie gerichtlich angeordnete Maß
nahmen der Wiedereingliederung bleiben bestehen. 
Schadensersatzforderungen werden von der Amnestie nicht 
berührt.

3. Ermittlungsverfahren gegen Personen und nicht rechtskräf
tig abgeschlossene Strafverfahren, die vor dem 7. Oktober 
1987 eingeleitet wurden, sind einzustellen, sofern keine 
dem Anliegen der Amnestie entgegenstehenden Ausschlie

ßungsgründe vorliegen und im Zeitraum bis zum Abschluß 
der Amnestie die allseitige Aufklärung der Straftat ge
währleistet ist.

4. Die Entlassungen aus dem Strafvollzug und der Untersu
chungshaft werden in der Zeit vom 12. Oktober bis zum
12. Dezember 1987 durchgeführt.
Die Entlassungen sind gründlich vorzubereiten. Die Wie
dereingliederung erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes 
über die Wiedereingliederung vom 7. April 1977. Die örtli
chen Räte haben die Wiedereingliederung der amnestierten 
Bürger in das gesellschaftliche Leben durch die gleichbe
rechtigte Eingliederung in den Arbeitsprozeß unter Beach
tung der vorhandenen Qualifikation, die Unterstützung 
bei der Aufnahme und Durchführung von Qualifizierungs
maßnahmen, die wohnungsmäßige Unterbringung und die 
Organisierung der gesellschaftlichen Betreuung und Unter
stützung zu sichern.

5. Werden amnestierte Personen innerhalb von 3 Jahren we
gen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt, ist die bisher nicht vollstreckte Strafe zusätzlich 
zu verwirklichen bzw. dem eingestellten Strafverfahren 
Fortgang zu geben.

6. Der Generalstaatsanwalt der DDR gewährleistet - in Zu
sammenarbeit mit den Leitern der zentralen Justiz- und 
Sicherheitsorgane die Durchführung der allgemeinen 
Amnestie und berichtet darüber dem Staatsrat.

Berlin, den 17. Juli 1987

E. H o n e c k e r

Beschluß 
des Staatsrates 

der Deutschen Demokratischen Republik 
über die Abschaffung der Todesstrafe 

in der Deutschen Demokratischen Republik
vom 17. Juli 1987

1. Der Staatsrat beschließt die Abschaffung der Todesstrafe 
in der Deutschen Demokratischen Republik.

2. Die dem entgegenstehenden gesetzlichen Bestimmungen 
sind ab sofort nicht mehr anzuwenden.

3. Der Staatsrat unterbreitet gemäß Artikel 65 der Verfas
sung der DDR die entsprechenden Gesetzes Vorlagen der 
Volkskammer zur Beratung und Beschlußfassung.

4. Dieser Beschluß tritt mit seiner Verkündung durch den 
Vorsitzenden des Staatsrates der DDR in Kraft.

Berlin, den 17. Juli 1987

Ber Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

E. H o n e c k e r

Der Sekretär des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

H .  E  i  c  h  1  e  r

Beschluß 
des Staatsrates 

der Deutschen Demokratischen Republik 
zur Änderung und Ergänzung 

des Gerichtsverfassungsgesetzes 
der Deutschen Demokratischen Republik

vom 17. Juli 1987

1. Der Volkskammer wird vorgeschlagen, das Gerichtsverfas
sungsgesetz der DDR vom 27. September 1974 wie folgt zu 
ändern bzw. zu ergänzen:
a) Das Oberste Gericht der DDR ist auch zuständig als 

Gericht zweiter Instanz für Rechtsmittel gegen Ent
scheidungen der Senate des Obersten Gerichts in erster 
Instanz in Strafsachen.

b) Zu diesem Zweck ist beim Obersten Gericht ein Großer 
Senat zu bilden, der in' der Besetzung mit dem Präsi
denten oder einem Vizepräsidenten als Vorsitzender 
und vier Oberrichtern oder Richtern vom Präsidium des 
Obersten Gerichts bestimmt wird.

2. Der Minister der Justiz wird beauftragt, im Einvernehmen 
mit dem Präsidenten des Obersten Gerichts und dem Ge
neralstaatsanwalt der DDR den erforderlichen Gesetzent
wurf für die Beratung und Beschlußfassung in der Volks
kammer vorzubereiten.

Berlin, den 17. Juli 1987
Der Vorsitzende des Staatsrates 

der Deutschen Demokratischen Republik
E. H o n e c k e r

Der Sekretär des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

H .  E  i  c  h  1  e  r
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